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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Gegen den Vorschlag des Bundesrates hatten die Verfassungskommissionen beider
Räte im Vorjahr beschlossen, den gesamten Art. 72, der das Verhältnis von Kirche und
Staat regelt, aus der nachgeführten Bundesverfassung zu kippen. Stein des Anstosses
war vor allem Abs. 3 des Artikels, der sogenannte «Bistumsartikel», der die Errichtung
neuer oder die Gebietsveränderung bestehender Bistümer der Genehmigung des
Bundes unterstellt. Die Kommissionen nahmen damit das Anliegen einer
parlamentarischen Initiative von alt Ständerat Huber (cvp, AG) auf, welcher die kleine
Kammer 1995 Folge gegeben hatte. Die Gegner einer Streichung – darunter der
Evangelische Kirchenbund und die Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz
machten geltend, gerade die jüngste Vergangenheit mit den Ereignissen im Bistum Chur
habe die Bedeutung dieses Artikels gezeigt. Entfalle die Kontrolle durch den Bund, sei
der Vatikan frei in der Errichtung der Bistümer, womit möglicherweise auch die
Konkordate der Diözesen Basel und St. Gallen gefährdet seien, welche das
ortskirchliche Bischofswahlrecht garantieren. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.01.1998
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat sprach sich bereits mehrmals für eine Abschaffung des Bistumsartikels
aus, welcher zur Errichtung neuer oder zur territorialen Veränderung bestehender
Bistümer die Zustimmung des Bundes voraussetzt. Nachdem er bei der
Verfassungsdiskussion mit seinem Ansinnen gegenüber Bundes- und Nationalrat
unterlegen war, hatte er die Landesregierung beauftragt, Entwürfe für eine
entsprechende Teilrevision des Grundgesetzes in eine Vernehmlassung zu geben.
Diese fiel bedeutend kontroverser aus als von der kleinen Kammer erwartet. Die vier
Bundesratsparteien sprachen sich für eine Abschaffung aus, ebenso die Schweizerische
Bischofskonferenz, welche einmal mehr festhielt, dass es sich hier in erster Linie um
ein antikatholisches Relikt aus der Zeit des Kulturkampfes handle. Wichtige
Basisorganisationen (Römisch-katholische Zentralkonferenz, Katholischer
Frauenverband) meldeten hingegen Widerstand an und meinten, vor einer Abschaffung
müssten mit dem Vatikan ganz klare Abmachungen über die Mitsprache des
Kirchenvolkes bei der Wahl von Bischöfen stipuliert werden. Der Widerstand der
katholischen Basisbewegung erklärte sich durch die langjährigen Querelen um den
äusserst umstrittenen Churer Exbischof Haas. Auch der Evangelische Kirchenbund und
die Christkatholische Kirche lehnten eine bedingungslose Streichung ab; ihrer Meinung
nach sollten die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in einem speziellen
Verfassungsartikel umfassend geregelt werden. Die meisten katholisch dominierten
Kantone votierten für die Abschaffung. Bern wollte grundsätzlich am Bistumsartikel
festhalten; Zürich und Genf vertraten die Auffassung, eine Aufhebung sei zumindest
verfrüht. 

Die Ergebnisse der Vernehmlassung bewogen die Staatspolitische Kommission des
Ständerates, das Tempo zu drosseln – vorgesehen war ursprünglich eine
Volksabstimmung im Lauf des Jahres 2000 – und weitere Interessenvertreter
anzuhören. Nach diesen Hearings kam sie zum Schluss, dass eine isolierte Streichung
des Bistumsartikels unnötige Diskussionen und unerwartete Emotionen auslösen
könnte. Die SPK verzichtete deshalb darauf, diese dem Plenum zu unterbreiten. Mit
einer Motion wollte sie dagegen den Bundesrat auffordern, eine umfassende Änderung
von Art. 72 der Bundesverfassung vorzubereiten und das Anliegen mit einer Vorlage
über das generelle Verhältnis zwischen Staat und Religionsgemeinschaften zu erfüllen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.08.1999
MARIANNE BENTELI

In der Volksabstimmung hiessen Volk und Stände mit knapp zwei Drittel Ja-Stimmen
die Streichung des Bistumsartikels gut. Am deutlichsten stimmten grossmehrheitlich
katholische Kantone zu (Freiburg, Tessin, Solothurn und Wallis), am knappsten war das
Resultat in Genf und Glarus sowie in den protestantisch-dominierten Kantonen
Schaffhausen und Bern. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund sprach sich
grundsätzlich dafür aus, eine Volksinitiative für einen Religionsartikel zu lancieren.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2001
MARIANNE BENTELI
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Abstimmung vom 10. Juni 2001

Beteiligung: 42,0%
Ja: 1 194 556 (64,2%) / 26 6/2 Stände
Nein: 666 108 (35,8%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: FDP, SP, CVP, SVP (1*), EVP, LPS, GP, CSP, FPS; ZSA (Arbeitgeber), CNG; Schweiz.
Bischofskonferenz (SBK)
– Nein: EDU, PdA; Kath. Frauenbund, Bund aktiver Protestanten, Arma, IG Frauen
Kirche
– Stimmfreigabe: SD; SGB, Schweiz. Evangelischer Kirchenbund (SEK)
* in Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

Angesichts der Ergebnisse der Volkszählung nahm der Schweizerische Evangelische
Kirchenbund (SEK) seine bereits in Zusammenhang mit der Volksabstimmung über die
Abschaffung des Bistumsartikels erhobene Forderung nach einem eigentlichen
Religionsartikel in der Bundesverfassung wieder auf. Aus Sicht des SEK ist Religion zwar
eine persönliche Angelegenheit, in einem pluralistischen Staat aber nicht nur
Privatsache; Religion habe auch einen Gemeinschaftsbezug und
Öffentlichkeitsanspruch. Er schlug eine Erweiterung von Art. 15 BV vor, der die
individuelle Glaubens- und Gewissensfreiheit regelt. Neu sollen die
Religionsgemeinschaften das Recht erhalten, frei zu lehren und zu wirken, sich nach
ihrem Selbstverständnis zu organisieren und ihre Angelegenheiten selber zu regeln. In
Art. 72 BV, wonach die Kantone für die Beziehungen zwischen Kirchen und Staat
zuständig sind, soll der Bund als «Hüter der Toleranz» stärker eingebunden werden.
Mit dem neuen Religionsartikel möchte der SEK die christlich-abendländische Prägung
der schweizerischen Kultur bejahen, gleichzeitig aber die Weiterentwicklung der
kulturellen und religiösen Identität ermöglichen. Entgegen früheren Erwägungen will der
SEK aber zumindest vorderhand auf die Lancierung einer entsprechenden
Volksinitiative verzichten. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 28.11.2002
MARIANNE BENTELI

Vertreter von zehn schweizerischen Kirchen (des Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbunds, der römisch-katholischen Bischofskonferenz, der Christkatholiken, der
Methodisten, der Baptisten, der Heilsarmee, der Lutheraner, der Griechisch- und der
Serbisch-Orthodoxen sowie der Anglikaner) unterzeichneten in einem Gottesdienst in
St-Ursanne (JU) die Charta Oecumenica. Das auf europäischer Ebene entstandene
Dokument beinhaltet die Selbstverpflichtung, an der Gemeinschaft der Kirchen
weiterzuarbeiten und gemeinsam Verantwortung für Versöhnung, die Bewahrung der
Schöpfung und das Zusammenleben der Religionen wahrzunehmen und insbesondere
dem nationalistischen Gebrauch von Religion entgegenzutreten. Besondere Bedeutung
komme dem Dialog mit dem Judentum, der Wertschätzung der Muslime und dem
Engagement für die individuelle und kollektive Religionsfreiheit zu. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.01.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK)
wählte im Juni den Berner Theologen Gottfried Locher als Nachfolger des noch bis
Jahresende amtierenden Präsidenten Thomas Wipf. Gewählt wurde Locher im zweiten
Wahlgang mit Unterstützung von Abgeordneten aus der Romandie. Der einzige
westschweizer Kandidat zog seine Kandidatur als Drittplatzierter nach dem ersten
Wahlgang zurück. 6

ANDERES
DATUM: 15.06.2010
MARLÈNE GERBER

Den Tag der internationalen Menschenrechte vom 10. Dezember wurde auch von
Kirchenvertretern zur Verbreitung ihrer Positionen genutzt. Während Bischof Huonder
bereits im Vorjahr in einem Hirtenbrief geltend gemacht hatte, geschiedene
Wiederverheiratete seien von den Sakramenten auszuschliessen, denunzierte er im
aktuellen Jahr als „Wort zum Tag der Menschenrechte“ den Genderismus und
gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen. Unter anderem kritisierte Huonder die
laufenden Bemühungen zur Ermöglichung von Adoption durch gleichgeschlechtliche
Paare; eine solche „zerstöre die Grundlage einer gesunden psychischen Entwicklung“
der adoptierten Kinder. Dass gerade am Tag der Menschenrechte ein Geistlicher solch
diskriminierende Äusserungen verlauten liess, verurteilte die Interessengruppe für eine

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2013
MARLÈNE GERBER
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vernünftige Sexualkunde aufs Schärfste. Die SBK, der Evangelische Kirchenbund und die
Christkatholische Kirche lancierten ihrerseits zum Tag der Menschenrechte eine
Petition, die den Bundesrat zur verstärkten Unterstützung bedrohter Christen und zur
Erhöhung der finanziellen Mittel für die Förderung des interreligiösen Friedens
aufforderte. 7

Die 2013 von der grünliberalen Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative «Ehe
für alle» beschäftigte in den Folgejahren verschiedenste Gruppierungen weit über das
Parlament hinaus. Mit besonderer Spannung wurde auch die Positionierung der
Schweizer Kirchen erwartet. Entgegen der weitläufigen Erfahrung sorgte für einmal
aber nicht die römisch-katholische Kirche, sondern die evangelisch-reformierte für
grosses Aufsehen, wie viele Medien berichteten. 
Im Rahmen der im März 2019 eröffneten Vernehmlassung gingen Stellungnahmen
verschiedener religiös-kirchlicher Organisationen ein, die sich unterschiedlich zu
besagtem Sachverhalt äusserten. So zeigten sich beispielsweise die christkatholische
Kirche, der Schweizerische Katholische Frauenbund oder die Evangelischen Frauen
Schweiz deutlich positiv gegenüber der Kernvorlage. Der Schweizerische Israelitische
Gemeindebund verkündete, er könne die Gesetzesänderung zwar nicht kommentieren,
akzeptiere diese aber als einen Ausdruck der Tatsache, dass persönliche Freiheit und
individuelle Autonomie in einem weltlichen Wertesystem einen anderen Stellenwert
einnähmen als in einem religiös-ethisch orientierten. Die evangelisch-methodistische
Kirche hatte zwar keine Stellungnahme eingereicht, in den Medien wurde aber
spekuliert, dass der Schweizer Ableger vor einer Zerreissprobe stehe, da die
internationale Vereinigte Methodistenkirche die Ehe für alle deutlich ablehne. Die
Schweizer Bischofskonferenz empfahl offiziell zwar kein Nein – kümmere sich die
sakramentale Eheschliessung in den Augen der katholischen Kirche doch in erster Linie
um die Verbindung von Mann und Frau vor Gott, und nicht um die zivile Ehe –, äusserte
aber in ihrer Eingabe bei der RK-NR grosse Bedenken gegenüber dem Vorhaben.
Lediglich der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) konnte sich in dieser
Frage nicht einig werden und musste eine Fristverlängerung über den 21. Juni 2019
hinaus beantragen, was ihm von der RK-NR auch gewährt wurde. Die offizielle Antwort
fiel dennoch sehr ernüchternd aus: Viele seiner Mitgliedkirchen träten zwar für eine
weitgehende oder gar vollständige Gleichbehandlung von hetero- und homosexuellen
Paaren auf rechtlicher und kirchlicher Ebene ein, da sich aber einige dieser Mitglieder
noch im Klärungsprozess befänden, werde der Urteilsbildungsprozess in der
Abgeordnetenversammlung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Gerade diese Spaltung der reformierten Kirche wurde in vielen Medien als die
eigentliche Überraschung gehandelt und vielseitig diskutiert. Man war sich im
Grundsatz einig, dass die reformierte Kirche allgemein als progressiver einzustufen sei
als die katholische Kirche und sich daher bei gesellschaftlichem Wandel auch
wesentlich schneller einbringe als der Vatikan, zumal das reformierte Verständnis der
Trauung seit dem 19. Jahrhundert eine Bestätigung dessen sei, was der Staat vollziehe.
Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den innerkirchlichen Gräben weitestgehend
um regionale Gräben, zum einen zwischen Stadt und Land und zum anderen zwischen
der Deutschschweiz und der lateinischen Schweiz. Während man in den Städten und in
der Deutschschweiz die Ehe eher als eine Gemeinschaft zweier Menschen betrachte,
werde diese in den anderen Regionen eher als eine Verbindung von Mann und Frau und
als eine von Gott eingesetzte Institution verstanden. Diese Ansicht kam besonders
deutlich in einer von 200 Pfarrern unterzeichneten Erklärung zum Vorschein, in der
gemäss dem Tages-Anzeiger vermerkt war, dass die Öffnung der Ehe für homosexuelle
Menschen nichts anderes als ein «Segen ohne Segenszusage Gottes» sei und einem
«Missbrauch» von Gottes Namen gleichkomme.
Das über Monate andauernde Hickhack fand schliesslich am 4. November 2019 ein
Ende: Die Delegierten des SEK stellten sich an der Abgeordnetenversammlung mit 49 zu
11 Stimmen hinter die Vorlage. Sie empfahlen ihren Mitgliedkirchen die Ehe für alle, wie
auch den damit einhergehenden allfälligen neuen zivilrechtlichen Ehebegriff für die
kirchliche Trauung vorauszusetzen. Zugleich empfahlen die Delegierten, dass bei der
kirchlichen Trauung auch in Zukunft die Gewissensfreiheit der Pfarrerinnen und Pfarrer
gewahrt bleiben solle – wohl auch, um den Haussegen weitestgehend vor der Schieflage
zu bewahren. Den Lohn dieser Arbeit sprachen die Medien im Wesentlichen dem SEK-
Präsidenten Gottfried Locher zu. Er habe die Öffnung der Ehe stets mit guten
Argumenten begründet und auch deutlich gemacht, dass die Ehe nicht zu den
Grundfragen des Glaubens – im Sinne des Sakraments – gehöre und der
gesellschaftliche Konsens ebenso wichtig sei, wie die biblischen Grundlagen, auch wenn
einige Bibeltreue das anders sähen. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.11.2019
MELIKE GÖKCE
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